
 Vereinbarung des GKV-Spitzenverbandes und der Bundesagentur für Arbeit nach § 56 Abs. 2 SGB II 
 Anlage 2 

 
 
 
 
 
Auflistung der bundesweit geltenden Einzelfallpauschalen einer 
Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

 
 

Bei den Einzelfallpauschalen wird unterschieden nach: 
 
 
1. Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit nach Aktenlage 130,00 € 

 
2. Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit nach persönlicher Befunderhebung 

in der MDK-Beratungsstelle 
 

210,00 € 

3. Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit nach persönlicher Befunderhebung 
im Hausbesuch 
 

260,00 € 

4. Beurteilung der Notwendigkeit einer persönlichen Befunderhebung  
nach Aktenlage (Vorprüfung) in Fällen, in denen der Versicherte nicht  
zur Begutachtung erscheint 

75,00 € 

 
 

Mit diesen Pauschalen sind sämtliche für die Beurteilung durch den MDK im Einzelfall entstandenen 
Aufwendungen abgegolten.  


